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RID/ADR 
 
Gemeinsame Tagung des RID-Fachausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
(Genf, 11. bis 21. September 2007) 
 
TOP 2 
 
 
 
Interpretation des Absatzes 6.8.2.2.3 
 
 
 
Antrag Belgiens 
 
 
 
1. Der zweite Unterabsatz des Absatzes 6.8.2.2.3 lautet wie folgt: 
 

"Vakuumventile (nur RID:) und zwangsbetätigte Belüftungsventile, die für Tanks zur Beförde-
rung von Stoffen verwendet werden, die wegen ihres Flammpunktes die Kriterien der Klasse 3 
erfüllen, müssen den unmittelbaren Flammendurchschlag in den Tank verhindern, oder der 
Tankkörper des Tanks muss einer Explosion infolge des Flammendurchschlags in den 
Tank standhalten können, ohne dass der Tank undicht wird. 
 

2. Dieses Kriterium der Explosionsfestigkeit könnte zu stark abweichenden Bauvorschriften zwi-
schen den einzelnen Mitgliedstaaten/Vertragsparteien führen. Aus diesem Grund hätte Bel-
gien den Wunsch, dass die Tank-Arbeitsgruppe festlegt, durch welche Methode(n) diese Ex-
plosionsfestigkeit nachgewiesen werden muss. 
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